
Gegenstände

Körperliche
Gegenstände

Unkörperliche
Gegenstände

Immaterialgüterrechte

Forderungen

Gegenstand des
Vertragsrechts

Gegenstand des
Immaterialgüterrechts

Tiere, § 90 a BGB

P: menschliche
Körperteile

bekommen
Sacheigenschaft nur
bei endgültiger
Trennung

sonstige Sachen

KEINE
Sonderrechtsfähigkeit

Sachgesamtheiten
Wesentliche
Bestandteile

§§ 93 - 96 BGB

siehe Extrablatt

Sachen iSv § 90 BGB

Sonderrechtsfähigkeit

einfache Sache

Zusammengesetzte Sache

zB Kfz und
sonderrechtsfähige
einfache
Bestandteile

Sacheinheit

Einzelteile
wirtschaftlich
völlig
unbedeutend (zB
Kartenspiel)
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